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 Fachbereich Jugend und Soziales  vom: 26.11.2002 
 
 
 Beschlussvorlage X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Jugendhilfeausschuss 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Gewährung von Beihilfen an Jugendgruppen 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der antragstellenden Kinder- und Jugendgruppe wird folgende Beihilfe gem. kommunalem 
Kinder- und Jugendförderungsplan der Stadt Kamen gewährt: 
 
Dem Blasorchester St. Marien Kaiserau aufgrund des 
Antrages vom 17.04.2002 für die Anschaffung von 
3 Klarinetten und div. Percussion                                              1.077,50 € 
 
 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Der Antragsteller hat durch seinen schriftlichen Antrag den Nachweis erbracht, dass die An-
schaffungen für die Durchführung der  Kinder- und Jugendarbeit erforderlich sind. 
 
Die antragstellende Kinder- und Jugendgruppe ist Mitglied des Stadtjugendrings. 
 
Haushaltsmittel sind vorhanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Bürgermeister
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